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Gesundheitliche Risiken durch 
Schädlingsbekämpfungsmittel

Hintergrund und Einleitung

Für Schädlingsbekämpfungsmittel, die 
zu den Biozidprodukten zählen, gab es 
in Deutschland bis vor wenigen Jahren 
keine gesetzlichen Grundlagen für ihre 
Zulassung und Vermarktung. Sie konn
ten ohne eine behördliche Prüfung unter 
Maßgabe des Chemikalienrechtes in Ver
kehr gebracht werden. Somit fand früher 
z. B. keine unabhängige gesundheitliche 
Bewertung dieser Mittel statt. Lediglich 
Schädlingsbekämpfungsmittel, deren An
wendung von den zuständigen Behörden 
zum Schutz des Menschen vor übertrag
baren Krankheiten nach § 18 des Infek
tionsschutzgesetzes (IfSG) [1] angeord
net werden kann und die dafür der Auf
nahme in eine entsprechende Liste des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) bedürfen, 
wurden vom Bundesinstitut für Risiko
bewertung (BfR) bzw. seinen Vorgänger
institutionen hinsichtlich ihrer Risiken 
für die menschliche Gesundheit einer 
Bewertung unterzogen. Durch die euro
päische Gesetzgebung wurde auch in 
Deutschland ein Zulassungsverfahren 
für Biozidprodukte und somit auch für 
Schädlingsbekämpfungsmittel (haupt
sächlich Rodentizide und Insektizide) 
etabliert. Im Rahmen dieser Zulassung 
erfolgt auch eine Bewertung der gesund
heitlichen Risiken für berufsmäßige und 
nichtberufsmäßige Anwender, für unbe
teiligte Dritte und für Haustiere.

Biozidprodukte als Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
und gesetzliche Grundlagen 
für die Zulassung

Schädlingsbekämpfungsmittel als Ober
begriff umfassen eine Vielzahl an Präpa
raten mit unterschiedlichen Wirkstoffen, 
die in unterschiedlichen Anwendungs
bereichen auf ein breites Spektrum an 
Zielorganismen wirken sollen. Sie unter
liegen der europäischen Biozidgesetz
gebung, die eine nationale Zulassung von 
Biozidprodukten für verschiedene Pro
duktarten, darunter auch für Schädlings
bekämpfungsmittel, regelt. Die enthal
tenen Wirkstoffe müssen jedoch zuvor 
auf europäischer Ebene genehmigt wor
den sein.

Die Biozidgesetzgebung nach Richtli
nie 98/8/EG [2] und ihre Umsetzung in 
nationales Recht wurde am 01.09.2013 
durch die Verordnung (EG) Nr. 528/2012 
[3] abgelöst. Diese Verordnung gilt in al
len europäischen Mitgliedstaaten unmit
telbar. Grundsätzlich gilt, dass ein Wirk
stoff, der in einem Biozidprodukt ver
wendet werden soll, zunächst auf EU
Ebene bewertet und nach einer positiven 
Entscheidung in eine Unionsliste der ge
nehmigten Wirkstoffe nach VO (EG)  Nr. 
528/2012 aufgenommen sein muss. Erst 
nach dieser Aufnahme kann ein Zulas
sungsantrag für ein Biozidprodukt ge
stellt und dieses in einem nationalen Ver
fahren bewertet und zugelassen werden. 
Neben der Zulassung von Biozidproduk
ten in einem EUMitgliedstaat gibt es das 
Verfahren der gegenseitigen Anerken
nung von bereits in einem EUMitglied
staat bewerteten und zugelassenen Pro
dukten. Mit der neuen Verordnung (EG) 

Nr. 528/2012 ist zudem das Unionszulas
sungsverfahren als eine Möglichkeit der 
europaweiten Vermarktung hinzugekom
men.

Im Rahmen einer Zulassung sind 
unter anderem die Risikobewertungen 
für Mensch und Haustier durchzufüh
ren. Dadurch soll der Schutz von nicht
berufsmäßigen Anwendern, berufsmä
ßigen Anwendern, unbeteiligten Drit
ten und Tieren sichergestellt werden. 
Daneben werden die Auswirkungen auf 
die Umwelt sowie die Wirksamkeit und 
mögliche Erzeugung von Resistenzen 
bewertet. In Deutschland ist die Bundes
stelle für Chemikalien in der Bundesan
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi
zin (BAuA) für die Zulassung von Bio
zidprodukten zuständig. An der gesund
heitlichen Bewertung der Biozidprodukte 
sind das BfR und der Fachbereich 4 „Ge
fahrstoffe und biologische Arbeitsstoffe“ 
der BAuA beteiligt.

Auf Basis der europäischen Gesetzge
bung sind Schädlingsbekämpfungsmittel 
der Hauptgruppe 3 zuzuordnen. . Tab. 1 
zeigt die verschiedenen Produktarten, die 
zu den Schädlingsbekämpfungsmitteln 
gehören. Im vorliegenden Beitrag wird 
besonders auf die Produktarten 14 (Ro
dentizide) und 18 (Insektizide) eingegan
gen, da diese die wichtigsten Mittel inner
halb dieser Hauptgruppe umfassen.

Eine Vielzahl der in Schädlingsbe
kämpfungsmitteln eingesetzten Wirk
stoffe hat das europäische Verfahren zur 
Bewertung durchlaufen, sodass bereits 
zahlreiche Rodentizide, aber auch einige 
Insektizide in Deutschland als Biozidpro
dukte zugelassen sind.

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG, [1]) 
regelt, welche Krankheiten bei Verdacht, 
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Erkrankung oder Tod und welche labor
diagnostischen Nachweise von Erregern 
meldepflichtig sind. Im IfSG ist auch fest
gelegt, dass gemäß § 18 bei behördlich an
geordneten Entseuchungen (Desinfek
tion), Entwesungen (Bekämpfung von 
Nichtwirbeltieren) und Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Wirbeltieren, durch die 
Krankheitserreger verbreitet werden kön
nen, nur Mittel und Verfahren verwendet 
werden, die in einer Liste im Bundesge
sundheitsblatt bekannt gemacht worden 
sind. Die Aufnahme in die Liste erfolgt 
nur, wenn die Mittel und Verfahren hin
reichend wirksam sind und keine unver
tretbaren Auswirkungen auf Gesundheit 
und Umwelt haben. Das BfR ist für die 
Bewertung der Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit durch Anwen
dung von Mitteln zur Entwesung und 
Bekämpfung von Wirbeltieren zustän
dig. Hierbei ist hervorzuheben, dass auf
grund der geltenden Biozidgesetzgebung 
praktisch nur in Deutschland zugelassene 
Schädlingsbekämpfungsmittel in die Lis
te der Mittel aufgenommen werden kön
nen.

Toxizität relevanter Wirkstoffe

Die Toxizität der meisten Schädlingsbe
kämpfungsmittel resultiert in erster Li
nie aus den entsprechenden Eigenschaf
ten ihrer Wirkstoffe. Aus diesem Grund 
wird im Folgenden auf eine Reihe von 
Wirkstoffen eingegangen, die für Schäd
lingsbekämpfungsmittel von Bedeutung 
sind. Die Bedeutung anderer Inhaltsstof
fe ist bei den meisten Schädlingsbekämp
fungsmitteln relativ gering. Viele Mittel 
bestehen hauptsächlich aus Lock und 
Fraßstoffen, wie sie auch als oder in Le
bens und Futtermitteln verwendet wer
den. Gesundheitliche Bedenken können 
aber aus der Verwendung organischer 
Lösungsmittel resultieren, die die unter
schiedlichsten akuten oder chronischen 
Wirkungen haben können. . Tab. 2 gibt 
einen Überblick über die zu den im Fol
genden beschriebenen Wirkstoffen so
wie über ihre Wirkmechanismen und ty
pischen Anwendungen.

Tab. 1  Schädlingsbekämpfungsmittel als Biozidprodukte gemäß VO (EG) Nr. 528/2012 und 
ihre Verwendung

Pro-
duktart

Oberbegriff Art der Produkte

14 Rodentizide Produkte zur Bekämpfung von Mäusen, Ratten und ande-
ren Nagetierenb

15 Avizidea Produkte zur Bekämpfung von Vögelnb

16 Bekämpfungsmittel gegen 
Mollusken, Würmer und 
andere Wirbellose

Produkte, die nicht unter andere Produktarten fallen, zur 
Bekämpfung von Mollusken, Würmern und Wirbellosenb

17 Fischbekämpfungsmittel Produkte zur Bekämpfung von Fischenb

18 Insektizide, Akarizide und 
Produkte gegen andere 
Arthropoden

Produkte zur Bekämpfung von Arthropoden (z. B. Insekten, 
Spinnentiere und Schalentiere)b

19 Repellenzien und Lock-
mittel

Produkte zur Fernhaltung oder Köderung von Schadorga-
nismen (auch Produkte, die unmittelbar oder mittelbar für 
die menschliche Hygiene oder die Hygiene im Veterinär-
bereich entweder direkt auf der Haut oder indirekt in der 
Umgebung von Menschen oder Tieren verwendet werden)

20 Produkte gegen sonstige 
Wirbeltierea

Produkte zur Bekämpfung anderer als der in den Produkt-
arten 14 bis 19 genannten Wirbeltiereb

aProdukte dieser Produktart sind in Deutschland gemäß § 4 ChemBiozidZulV [4] nicht zulassungsfähig. bDurch 
andere Mittel als Fernhaltung oder Köderung.

Tab. 2  Übersicht über die wichtigsten Wirkstoffe in Schädlingsbekämpfungsmitteln, ihre 
Wirkmechanismen und ihre typischen Anwendungsgebiete

Wirkstoff Produkttyp Wirkmechanismus Typische Anwendungen

4-Hydroxycoumarine (z. B. 
Brodifacoum, Coumatetralyl, 
Difenacoum, Flocoumafen, 
Warfarin)

Rodentizid 
(PT14)

Vitamin-K-Antago-
nisten, Hemmung 
der Blutgerinnung

Fraßköder, Auslegen im 
Innen- und Außenbereich 
und in der Kanalisation

Difethialon Rodentizid 
(PT14)

Vitamin-K-Antago-
nist, Hemmung der 
Blutgerinnung

Fraßköder, Auslegen im 
Innen- und Außenbereich 
und in der Kanalisation

Chlorophacinon Rodentizid 
(PT14)

Vitamin-K1-Antago-
nist, Hemmung der 
Blutgerinnung

Fraßköder, Auslegen im 
Innen- und Außenbereich 
und in der Kanalisation

Alpha-Chloralose Rodentizid 
(PT14)

Depressive Wirkung 
auf das ZNS

Fraßköder, Auslegen im 
Innen- und Außenbereich 
und in der Kanalisation

Pyrethroide und Pyrethrine 
(z. B. Deltamethrin, Pyrethrin, 
Cypermethrin, Cyfluthrin, Per-
methrin)

Insektizid 
(PT18)

Hemmung der span-
nungsabhängigen 
Natriumkanäle in 
den Nervenzellen

Sprühen, Streuen, Ver-
dampfen, Schaumanwen-
dung, Behandlung von 
Textilien

Wachstumsregulatoren (z. B. S-
Methopren, Pyriproxyfen)

Insektizid 
(PT18)

Juvenilhormonanta-
gonisten

Fraßköder, Streuen, 
Sprühen

Neonicotinoide (z. B. Imidaclo-
prid, Clothianidin, Acetamiprid)

Insektizid 
(PT18)

Bindung an nikotini-
sche Acetylcholin-
rezeptoren

Fraßköder, Sprühen, 
Streichen

Phosphide (z. B. Aluminium-
phosphid, Magnesiumphos-
phid)

Rodentizid 
(PT14)
Insektizid 
(PT18)

Hemmung der mi-
tochondrialen Cyto-
chromoxidase

Begasungsmittel für In-
nen- und Außenbereich

Blausäure Rodentizid 
(PT14)

Hemmung der mi-
tochondrialen Cyto-
chrom-Oxidase

Begasungsmittel für In-
nenbereich

Sulfuryldifluorid Insektizid 
(PT18)

Unspezifische Hem-
mung des Energie-
stoffwechsels durch 
freigesetztes Fluorid

Begasungsmittel für In-
nenbereich
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Rodentizide

4-Hydroxycoumarine

Bei den Rodentiziden werden überwie
gend Wirkstoffe aus der Gruppe der 
4Hydroxycoumarine eingesetzt. Die 
Wirkung dieser Stoffe beruht auf ihrer 
Funktion als VitaminKAntagonist und 
der daraus resultierenden Hemmung der 
BlutgerinnungsfaktorenBildung. Die
ser Mechanismus bestimmt sowohl ihre 
Wirksamkeit als auch ihre toxikologi
schen Effekte. Da zunächst die im Blut 
vorhandenen Gerinnungsfaktoren ver
braucht werden, tritt die Wirkung verzö
gert ein. Man unterscheidet sog. Antikoa
gulanzien der ersten (z. B. Warfarin, Cou
matetralyl) und der zweiten Generation 
(z. B. Difenacoum, Brodifacoum, Flocou
mafen und Bromadiolon). Die Antikoa
gulanzien der ersten Generation werden 
aus dem Organismus schneller eliminiert, 
da sie rascher metabolisiert werden. Da
her ist für ihre toxikologische Wirkung 
eine höhere Dosis bzw. ihre Aufnahme 
über einen längeren Zeitraum erforder
lich als bei den Antikoagulanzien der 
zweiten Generation. Die Antikoagulan
zien der zweiten Generation sind folglich 
meist giftiger [5, 6]. Die Therapie entspre
chender Vergiftungen besteht in erster Li
nie in der Gabe von Vitamin K als Anti
dot. Bei Vergiftung mit Antikoagulan
zien der zweiten Generation ist aufgrund 
ihrer langsameren Eliminierung und der 
verlangsamten Neubildung von Gerin
nungsfaktoren eine Langzeittherapie mit 
Vitamin K erforderlich. Aufgrund ihrer 
blutgerinnungshemmenden Wirkung 
werden Antikoagulanzien auch zu medi
zinischen Zwecken eingesetzt [7].

Für Warfarin ist zudem eine teratoge
ne Wirkung sowohl auf Basis von Beob
achtungen am Menschen als auch durch 
Tierversuche an der Ratte klar belegt. Es 
wird angenommen, dass der Einfluss auf 
die Blutgerinnung für die fruchtschädi
gende Wirkung verantwortlich ist [7]. Be
züglich der anderen Hydroxycoumarine 
sind die Ergebnisse aus Studien an Ratten 
und Kaninchen – meist aufgrund der ho
hen maternalen Toxizität der Verbindun
gen – nicht so eindeutig wie beim War
farin. Zum Teil wurden überhaupt kei
ne entsprechenden Effekte beobachtet. 
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Zusammenfassung
Schädlingsbekämpfungsmittel unterlie-
gen der europäischen Biozidgesetzgebung. 
Sie bedürfen in Zukunft einer Prüfung und 
Zulassung durch die zuständigen nationa-
len oder europäischen Behörden. Demnach 
können Biozidprodukte nur zugelassen wer-
den, wenn sie keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit ha-
ben. Die im Rahmen der Zulassung durchge-
führte gesundheitliche Risikobewertung um-
fasst zunächst die Ableitung von Grenzwer-
ten für die Wirkstoffe und andere bedenk-
liche Beistoffe. Nach Abschätzung der auf-
grund der Anwendung auftretenden Exposi-
tion gegenüber diesen Substanzen wird die 
Risikocharakterisierung durchgeführt. Unter-
schreitet die ermittelte Exposition den rele-
vanten Grenzwert, werden keine unannehm-
baren Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit erwartet. Die toxikologischen Infor-
mationen werden außerdem zur Einstufung 
des Biozidproduktes herangezogen. Im Er-
gebnis können spezifische Anwendungsbe-
stimmungen und -einschränkungen formu-
liert werden, falls dies zur Risikominderung 
erforderlich ist. Die gesundheitlichen Risi-
ken von Schädlingsbekämpfungsmitteln ba-
sieren überwiegend auf den toxikologischen 

Eigenschaften der enthaltenen Wirkstoffe, da 
die toxikologischen Eigenschaften der ent-
haltenen Beistoffe (z. B. Lebens- und Futter-
mittel) im Vergleich zu denen der Wirkstof-
fe bei Schädlingsbekämpfungsmitteln oft-
mals nicht relevant sind. Bei den Rodentizi-
den werden häufig Antikoagulanzien ein-
gesetzt, die auch beim Menschen wirksam 
sind. Bei den Insektiziden sind für Vergiftun-
gen insbesondere die Pyrethroide von Be-
deutung. Eine besonders hohe akute Toxizi-
tät weisen Begasungsmittel mit Aluminium-
phosphid, Magnesiumphosphid, Blausäure 
oder Sulfuryldifluorid auf. Ihre hohe Toxizität 
steht in Verbindung mit der hohen inhalati-
ven Toxizität der gasförmigen Wirkstoffe oder, 
im Falle der Phosphide, des freigesetzten Ga-
ses Phosphan. Die gesundheitliche Risikobe-
wertung im Rahmen der Zulassung von Bio-
zidprodukten soll, immer eine sachgerechte 
und bestimmungsgemäße Anwendung vor-
ausgesetzt, den sicheren Umgang mit diesen 
Produkten gewährleisten.

Schlüsselwörter
Rodentizide · Insektizide · 
Infektionsschutzgesetz · Biozidverordnung · 
Risikobewertung

Health risks from pest control products

Abstract
According to European biocide legislation, 
pest control products require assessment 
and authorization by the responsible nation-
al or European authorities. Biocidal products 
can only be authorized if they have no unac-
ceptable effects on human health. The health 
risk assessment performed for authorization 
comprises (a) the derivation of reference val-
ues for the active substances and substanc-
es of concern contained in the biocidal prod-
uct and (b) an exposure assessment. These 
parameters are required for risk characteriza-
tion. No unacceptable health risks are expect-
ed if the determined exposure is less than the 
relevant reference value. In addition, the toxi-
cological information is used for classification 
of the biocidal product. The assessment may, 
where necessary, result in specific conditions 
for use or other restrictions aimed at mini-
mizing risk. The risk to human health from 
pest control products is mainly based on the 
toxicological properties of their active sub-
stances. Commonly, the coformulants used 

in pest control products are of less concern 
than the active substances (e.g., food ingre-
dients and animal feed products). For exam-
ple, most rodenticides belong to the group of 
anticoagulants, which are also effective in hu-
mans. Regarding intoxications through insec-
ticides, the group of pyrethroids is of partic-
ular importance. Fumigants containing met-
al phosphides, hydrogen cyanide, or sulfuryl 
difluoride are particularly toxic. This toxicity 
is linked to the high acute inhalation toxicity 
of the gaseous active substances themselves 
or, in the case of phosphides, of the released 
gas phosphane. The aim of health risk assess-
ment for the authorization of biocidal prod-
ucts is to ensure their safe application for us-
ers and all other persons involved, assuming 
an adequate and label-compliant use.

Keywords
Rodenticides · Insecticides · Infection 
protection act · Biocidal product regulation · 
Risk assessment
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Dies wird insbesondere auf Unterschie
de im Übergang der Wirkstoffe durch die 
Plazenta zurückgeführt. Aufgrund der 
strukturellen Ähnlichkeiten der Hydro
xycoumarine und des zugrunde liegen
den Wirkmechanismus wird jedoch von 
vielen Experten eine generelle Einstufung 
dieser Verbindungen als reproduktions
toxisch befürwortet.

Difethialon

Difethialon ist ein ThiocoumarinDeri
vat. Es hat vergleichbare toxikologische 
Eigenschaften wie die oben genannten 
4Hydroxycoumarine. Es gehört zu den 
Antikoagulanzien der zweiten Genera
tion [7, 8].

Chlorophacinon

Chlorophacinon ist kein CoumarinDeri
vat, sondern leitet sich vom 1,3 Indandion 
ab. Wie die CoumarinDerivate ist es aber 
auch ein Gerinnungshemmer. Als Anti
dot wirkt nur Vitamin K1, nicht aber Vi
tamin K3 oder K4. Chlorophacinon wird 
aufgrund seines Wirkmechanismus eben
falls eine teratogene Wirkung zugeschrie
ben. Allerdings konnte diese Wirkung in 
Tierversuchen an Ratten und Kaninchen 
nicht belegt werden [7, 9].

Alpha-Chloralose

AlphaChloralose ist ein Kondensations
produkt aus Glukose und Chloralhy
drat und zurzeit das einzige als Fraßkö
der eingesetzte Rodentizid, dessen toxi
kologische Wirkung nicht auf einer Hem
mung der Blutgerinnung beruht. Im Or
ganismus erfolgt ein Abbau zu Chloral
hydrat, dem Hauptmetaboliten der al
phaChloralose im Urin. Wie Chloralhy
drat hat AlphaChloralose eine depressive 
Wirkung auf das zentrale Nervensystem 
und wirkt narkotisierend. Im medizini
schen Bereich wurde es beim Menschen 
als Schlafmittel und Anästhetikum einge
setzt. Im Vergleich zu den oben genann
ten Antikoagulanzien ist die akute Toxizi
tät von alphaChloralose gering [10].

Insektizide

Pyrethroide und Pyrethrine

Pyrethroide sind eine Klasse von syn
thetischen Insektiziden, die auf Basis 
der chemischen Struktur der natürlich 
in Pflanzen vorkommenden Pyrethri
ne entwickelt und optimiert wurden. Die 
Pyrethrine sind die wirksamen Bestand
teile des aus den Blüten von Tanacetum
Arten (z. B. Chrysanthemen) gewonne
nen Insektizids Pyrethrum. Es ist das am 
meisten eingesetzte natürliche Insekti
zid. Aufgrund seiner Instabilität ist sei
ne Anwendung jedoch begrenzt. Daher 
wurden synthetische Derivate mit dem 
Ziel entwickelt, eine ausreichende Stabi
lität, eine gute Wirksamkeit und eine im 
Vergleich zur Wirksamkeit geringe Toxi
zität für Säugetiere miteinander zu ver
binden. Derzeit auf europäischer Ebe
ne positiv bewertete Biozidwirkstoffe aus 
der Gruppe der Pyrethroide sind Delta
methrin, LambdaCyhalothrin und Me
tofluthrin. Noch in der Bewertung be
finden sich Pyrethrin, Chrysanthemum 
cinerariaefoliumExtrakt, dAllethrin, 
Esbiothrin,  Prallethrin, Cypermethrin, 
alphaCypermethrin, Cyphenothrin, 
 Cyfluthrin, Esfenvalerat, Imiprothrin, 
Permethrin, dPhenothrin,  Tetramethrin, 
dTetramethrin, Transfluthrin und Trans
methrin.

Pyrethroide sind Nervengifte; sie blo
ckieren die spannungsabhängigen Na
triumkanäle der Nervenzellen, sodass die
se nicht mehr geschlossen werden kön
nen. Die akute Toxizität der  Pyrethroide 
ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ihre 
akut toxische Wirkung hängt von den ki
netischen Eigenschaften ab und korre
liert mit der Konzentration des jeweiligen 
 Pyrethroids im zentralen Nervensystem. 
Hinsichtlich ihrer akut toxischen Effek
te im Tierversuch lassen sich die meisten 
Pyrethroide 2 Gruppen zuordnen: TypI
Pyrethroide (meist ohne CyanoGruppe, 
z. B. Permethrin) führen im Tierversuch 
zu Tremor, während TypIIPyrethroi
de (meist mit CyanoGruppe, z. B. Del
tamethrin) in erster Linie zu einer Cho
reoathetose (Hyperkinese in Form un
willkürlicher, langsam schraubender Be
wegungen) mit Speichelfluss führen. Ins
gesamt sind schwere Vergiftungen beim 

Menschen selten. Üblicherweise werden 
reversible Effekte beobachtet, die auf die 
neurotoxische Wirkung der Pyrethroide 
zurückgeführt werden können (Benom
menheit, Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen, Muskelzuckungen, 
Krämpfe, Bewusstlosigkeit). Bei über
wiegend dermaler Exposition kann es zu 
 Parästhesien kommen, die innerhalb we
niger Stunden reversibel sind.

Die chronische Toxizität von Pyreth
roiden wird im Allgemeinen als gering 
angesehen. Allerdings können bei chro
nischer Belastung dauerhaft akute Effek
te auftreten. Es gibt Hinweise aus Tierver
suchen, dass Pyrethroide bei wiederhol
ter Exposition zu einem Absterben der 
Neuronen führen. Bleibende Schäden an 
Nerven oder anderen menschlichen Zel
len konnten jedoch bisher nicht festge
stellt werden. Ob Pyrethroide zum sog. 
„Multiple Chemical Sensitivity“Syn
drom beitragen, ist umstritten [11, 12].

Insekten-Wachstumsregulatoren

Die Wirkstoffe dieser Gruppe greifen in 
die Insektenmetamorphose ein. Sie wir
ken als Antagonisten der entsprechenden 
Wachstumshormone. Aus diesem spezi
fischen Wirkmechanismus ergibt sich im 
Allgemeinen eine im Vergleich zu ande
ren insektiziden Verbindungsgruppen 
(z. B. Pyrethroiden) geringe Toxizität für 
den menschlichen Organismus. Bei den 
Schädlingsbekämpfungsmitteln sind ins
besondere die Juvenilhormonantagonis
ten von Bedeutung (z. B. SMethopren, 
Pyriproxyfen) [13, 14].

Neonicotinoide

Neonicotinoide (z. B. Imidacloprid, 
 Clothianidin und Acetamiprid) binden 
wie der in vielen Organismen vorkom
mende Neurotransmitter Acetylcho
lin an nikotinische Acetylcholinrezepto
ren der Nervenzellen. Da die Neonicoti
noide aber nicht durch die Acetycholin
esterase abgebaut werden, kommt es zu 
einem Dauerreiz und schließlich zu einer 
Störung der Signalübertragung. Dieser 
Mechanismus tritt sowohl bei den zu be
kämpfenden Insekten als auch im Säuger
organismus auf. Aufgrund der modifi
zierten Bindungseigenschaften der als In
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sektizide verwendeten Neonicotinoide ist 
die Bindung an die entsprechenden Re
zeptoren im Säugerorganismus, und so
mit auch die dadurch vermittelte Toxizi
tät, wesentlich geringer als für die Schad
organismen. Akute Vergiftungen beim 
Menschen sind selten [15, 16].

Begasungsmittel

Begasungsmittel werden sowohl als Ro
dentizide als auch als Insektizide einge
setzt. Die Bekämpfung von Schadorga
nismen mit Begasungsmitteln sollte auf
grund der Gefährlichkeit der Mittel und 
der darin enthaltenen Wirkstoffe nur 
durch besonders ausgebildete, sachkun
dige Anwender erfolgen.

Neben den Phosphiden (Aluminium
phosphid und Magnesiumphosphid) 
wird zur Bekämpfung von Nagern der 
Wirkstoff Blausäure angewendet. Der 
Wirkstoff Sulfuryldifluorid wird zur 
Schädlingsbekämpfung nur als Insekti
zid eingesetzt.

Aluminiumphosphid und 
Magnesiumphosphid

Die Biozidwirkstoffe Aluminiumphos
phid und Magnesiumphosphid setzen 
bei Kontakt mit Feuchtigkeit gasförmiges, 
sehr giftiges, ätzendes Phosphan frei. Die
ses wird sehr schnell insbesondere über 
die Lunge absorbiert und ist sehr giftig. 
Phosphan ist stark nukleophil und bindet 
daher an zahlreiche Biomoleküle. Insbe
sondere die Hemmung der mitochond
rialen CytochromOxidase wird als Me
chanismus für die akute Toxizität ange
nommen [17].

Blausäure

Blausäure ist ein sehr giftiges Gas. Luft
konzentrationen von über 300 mg/m3 
Luft sind innerhalb kürzester Zeit töd
lich. Blausäure und ihre Salze wirken 
insbesondere aufgrund ihrer Bindung 
an metallhaltige Proteine, was eine An
oxie verursacht. Hierbei wird die mito
chondriale CytochromOxidase a3 durch 
Bindung des CyanidIons an das zentra
le Eisen(III)Ion gehemmt. So kommt es 
zu einer Unterbrechung der Atmungs
kette, also der Synthese von Adenosin

triphosphat. Folglich kann die Zelle den 
vorhandenen Sauerstoff nicht mehr zur 
Energiegewinnung nutzen. Ein wichti
ges Antidot bei Blausäurevergiftungen ist 
4Dimethylaminophenol. Dies wandelt 
einen Teil des Eisen(II)Ions im Hämo
globin zum Eisen(III)Ion um. Das Cya
nid (Salz der Blausäure) kann an das ge
bildete Methämoglobin binden und wird 
anderen, kritischeren Bindungspartnern 
entzogen [18].

Sulfuryldifluorid

Sulfuryldifluorid ist ein sehr giftiges, ät
zendes Gas, das als Insektizid eingesetzt 
wird. Es dämpft das zentrale Nervensys
tem und führt in erhöhten Konzentra
tionen zu Übelkeit, Erbrechen, Unruhe, 
Krämpfen und Atemstillstand. Das Gas 
wird im Organismus zu Sulfat und Fluo
rid abgebaut. Fluorid als primäres Toxin 
greift relativ unspezifisch in den Energie
stoffwechsel ein, sodass in den Zellen die 
Glykolyse und der Zitronensäurezyklus 
unterbrochen werden. Bei chronischer 
Exposition kann es zu einer Fluorose von 
Zähnen und Knochen kommen [19].

Vergiftungsfälle

Voraussetzung für die Zulassung von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln als Bio
zidprodukte ist neben ihrer Unbedenk
lichkeit für die Gesundheit von Mensch 
und Haustier, dass ihre Anwendung sach
gerecht und bestimmungsgemäß durch
geführt wird. Die Einhaltung der im Rah
men der Bewertung festgelegten, spezifi
schen Anwendungsbestimmungen und 
Auflagen ist für eine sichere Anwendung 
des Produkts dringend erforderlich. Im 
Folgenden wird zunächst die Situation zu 
gemeldeten Vergiftungsfällen mit Schäd
lingsbekämpfungsmitteln in Deutsch
land beschrieben. Anschließend werden 
präg nante Vergiftungsfälle (weltweit) auf
grund nicht sachgerechter Anwendung 
sowie Entsorgung aufgezeigt.

In der Giftinformationsdatenbank des 
BfR werden die nach dem Chemikalien
gesetz (§ 16e Abs. 2) vorgeschriebenen, 
meldepflichtigen ärztlichen Mitteilungen 
zu Vergiftungsfällen in Deutschland do
kumentiert. Die Vergiftungsfälle werden 
zum Schutz der Verbraucher vor gesund

heitlicher Gefährdung durch Chemika
lien und chemische Produkte im Sinne 
eines toxikologischen Monitorings regel
mäßig ausgewertet und in den Ärztlichen 
Mitteilungen des BfR veröffentlicht.

Aus den Ärztlichen Mitteilungen des 
BfR aus dem Jahr 2010 geht hervor, dass 
akute Vergiftungen und Unfälle mit Che
mikalien, darunter auch Pestizide, in 
Deutschland gemeldet werden. So zeigt 
eine Auswertung über den Zeitraum von 
1990 bis 2010, dass sowohl bei Erwach
senen als auch bei Kindern Vergiftun
gen unter anderem mit Schädlingsbe
kämpfungsmitteln (z. B. Insektiziden wie 
 Pyrethroiden oder Rodentiziden wie An
tikoagulanzien und Phosphanbilden
den Produkten) sowohl nach beruflicher 
als auch nach privater Anwendung ange
zeigt wurden [20]. Die Zahlen der Mel
dungen von mittleren bis schweren Ge
sundheitsbeeinträchtigungen sind für 
den Zeitraum von über 20 Jahren rela
tiv gering (z. B. mittlere bis schwere Ge
sundheitsbeeinträchtigungen: Kinder: 
 Pyrethroide: 3 Fälle, Antikoagulanzien: 
0 Fälle, Phosphan: 2 Fälle; Erwachsene: 
Pyrethroide: 87 Fälle, Antikoagulanzien: 
4 Fälle, Phosphan: 6 Fälle). Die Gesamt
zahl der Meldungen umfasst auch leich
te Gesundheitsbeeinträchtigungen, und 
dies zeigt, dass leichte Vergiftungen häu
figer auftreten können (z. B. 424 Vergif
tungen mit Pyrethroiden, 99 Vergiftun
gen mit Rodentiziden, darunter 36 mit 
Antikoagulanzien und 38 mit Phosphan
bildenden Produkten).

Für die Wertigkeit der Meldungen 
nach ChemG § 16e Abs. 2 ist es bedeut
sam, dass das BfR im Vergleich zu den 
deutschen Giftinformationszentren nur 
einen geringen Anteil der Fälle mit leich
tem Verlauf spontan erhält, aber etwa ein 
Drittel der Fälle mit mittelgradigem und 
schwerem Verlauf. In diesem Sinn ist die 
Aussagekraft der Analysen aus der ärzt
lichen Meldepflicht in Bezug zu relevan
ten Gesundheitsbeeinträchtigungen und 
Risiken durch chemische Stoffe und Pro
dukte als gut einzuschätzen [20].

Bei nicht sachgerechter und nicht be
stimmungsgemäßer Anwendung oder 
aber nicht fachgerechter Entsorgung 
kann von Schädlingsbekämpfungsmit
teln sowohl für den Anwender selbst, 
aber auch für unbeteiligte Dritte (z. B. 
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Kinder) eine Gefahr ausgehen. Einzelfälle 
zu gesundheitlichen Auswirkungen, z. B. 
aufgrund akzidenteller oraler Aufnahme 
von Rodentiziden (Verwechslung mit Le
bensmitteln), sind in der Literatur berich
tet. Watts et al. [21] berichten von einem 
7jährigen Kind aus den USA, das wahr
scheinlich Pelletköder mit dem Antiko
agulans Brodifacoum wiederholt aufge
nommen hat, die im Rahmen einer Rat
tenbekämpfung in der Küche ausgelegt 
und für das Kind erreichbar waren. Er
wähnenswert bei diesem Fall ist, dass die 
daraus resultierenden gesundheitlichen 
Auswirkungen über einen langen Zeit
raum (13 Monate) anhielten, bevor sich 
die Blutwerte (Koagulation) nach medi
zinischer Behandlung wieder normali
siert haben.

Binks und Davies [22] berichten, dass 
nach einer einmaligen akzidentellen Ex
position über den dermalen Aufnahme
pfad gegenüber einem Chlorophacinon
haltigen Konzentrat bei einem berufsmä
ßigen Anwender neben Schmerzen im 
Lendenbereich andauernde Symptome 
wie Hämaturie und abnormale Blutge
rinnungswerte aufgetreten sind. Der An
wender hatte sich das konzentrierte Pro
dukt versehentlich großflächig über die 
Haut (Körper und Arme) geschüttet und 
die Haut anschließend mit Wasser gewa
schen. Der Wirkstoff wurde jedoch über 
die Haut in so einem Ausmaß absorbiert, 
dass der Betroffene für 2 Monate insbe
sondere mit dem Antidot Vitamin K me
dizinisch behandelt werden musste.

Vergiftungsfälle mit tödlichem Aus
gang sind in Einzelfällen nach der (nicht 
sachgerechten) Anwendung von Phos
phanbildenden Begasungsmitteln zur 
Bekämpfung von Ratten oder Wühlmäu
sen in Gängen aufgetreten. Im Jahr 2010 
starben in den USA 2 kleine Kinder im 
Alter von 4 Jahren und 15 Monaten an 
den Folgen einer Begasung mit einem 
Phosphanfreisetzenden Schädlingsbe
kämpfungsmittel. Das Mittel wurde im 
Rahmen einer Bekämpfungsmaßnahme 
überdosiert; zudem wurden die erforder
lichen Mindestabstände zu bewohnten 
Häusern nicht eingehalten, sodass das ge
ruchlose Gas Phosphan, das lediglich bei 
Auftreten von Verunreinigungen nach 
Knoblauch riecht, unbemerkt in das be
wohnte Haus eindringen konnte und die 

Bewohner via Inhalation exponiert wa
ren [23]. In einem weiteren Fall starb ein 
Kind, nachdem es mit seiner Familie in 
einem Raum mit Reissäcken, die Alumi
niumphosphidhaltige Pellets enthielten 
und Phosphan freisetzten, geschlafen hat
te [24].

In Deutschland wurde in der Pres
se ebenfalls von einigen Vergiftungsfäl
len und Folgen unsachgemäßer Entsor
gung berichtet. So mussten z. B. 28 Men
schen zur Beobachtung in Kranken
häuser gebracht werden, da ein Phos
phanfreisetzendes Rodentizid im Kel
ler eines Wohnhauses unsachgemäß aus
gelegt worden war [25]. In Bielefeld wur
den 115 Kilo eines unsachgemäß entsorg
ten, Phosphanfreisetzenden Rodentizids 
von einem Spaziergänger im Wald gefun
den [26].

Infolge eines Einsatzes von Sulfuryl
difluorid als Holzschutzmittel zur Be
kämpfung eines Insektenbefalls in Ein
richtungsgegenständen einer Kirche kam 
es 2002 zu einem Unfall mit 10 schweren 
Vergiftungen und einem Todesfall. Das 
Begasungsmittel konnte aufgrund einer 
nicht sachgerechten Anwendung (unzu
reichende Abdichtung) in ein benachbar
tes Wohngebäude eindringen [27].

Immer wieder diskutiert wird der Zu
sammenhang zwischen einer Gesund
heitsschädigung und der Anwendung 
pyrethroidhaltiger Schädlingsbekämp
fungsmittel. Gemäß einer klinischen Be
standaufnahme des BfR ergab eine Aus
wertung keinen Hinweis auf irreversible 
Schädigungen, jedoch sollte insbesonde
re dem „Multiple Chemical Sensitivity“
Syndrom (MCSSyndrom), der „vielfa
chen Chemikalienüberempfindlichkeit“, 
Beachtung geschenkt werden, da es ein 
noch ungeklärtes umweltmedizinisches 
Beschwerdebild darstellt. Hier sollen be
reits kleinste Mengen verschiedenartiger 
chemischer Substanzen bei einer kleinen 
Zahl von Personen vielfache Krankheits
beschwerden hervorrufen. Neben ande
ren Chemikalien könnten Pyrethroide 
bedeutende Auslöser dieses Syndroms 
sein [28]. Pyrethroide werden häufig z. B. 
gegen Schaben oder Bettwanzen in In
nenräumen angewendet. Auf diese Wei
se können Personen diesen Stoffen ins
besondere bei exzessivem Gebrauch oder 
nicht sachgerechter Anwendung ausge

setzt sein. Im Zeitraum von 2003 bis 2010 
wurden in 7 Staaten der USA Gesund
heitsbeeinträchtigungen, die im Zusam
menhang mit einer Pyrethroid oder Py
rethrinExposition bei bzw. mit der Be
kämpfung von Bettwanzen standen, re
gistriert. Die Auswertung zeigt, dass 
111 Fälle verzeichnet wurden [29].

Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
Vergiftungsfälle zwar registriert werden, 
diese jedoch in der Regel auf eine unsach
gemäße Anwendung oder Lagerung/Ent
sorgung der Schädlingsbekämpfungsmit
tel zurückzuführen sind.

Gesundheitliche 
Risikobewertung

Für die gesundheitliche Bewertung von 
Biozidprodukten gelten die in Anhang VI 
der Verordnung (EG) Nr. 528/2012 [3] 
aufgeführten Grundsätze. Die Risikobe
wertung soll für alle Wirkstoffe sowie al
le bedenklichen Beistoffe im Sinne des 
Art. 3 der oben genannten Verordnung 
durchgeführt werden und etwaige ku
mulative oder synergistische Effekte be
rücksichtigen.

Das Grundprinzip der (quantitati
ven) gesundheitlichen Risikobewertung 
ist in . Abb. 1 dargestellt. An erster Stel
le steht hier die Ableitung von Grenzwer
ten für die Wirkstoffe und – falls vorhan
den – für die bedenklichen Beistoffe. Auf 
der Grundlage von Studien und Infor
mationen zu diesen Stoffen werden die 
wichtigsten Gefahren durch die Wirk
stoffe und/oder Beistoffe identifiziert. 
Hieraus resultiert die erforderliche Ein
stufung und Kennzeichnung für das ge
samte Biozidprodukt gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [30], bzw. Richtli
nie 1999/45/EG [31]. Im nächsten Schritt 
wird die jeweilige DosisWirkungsBe
ziehung für die relevanten Endpunkte be
stimmt; dies ist für die Wirkstoffe in der 
Regel bereits im Rahmen der Wirkstoff
bewertung auf europäischer Ebene er
folgt. Die dazugehörigen „No Observed 
Adverse Effect Lev el“ (NOAEL) werden 
möglichst für eine chronische, eine mit
telfristige und eine akute Exposition er
mittelt. Auf Grundlage dieser Bewertung 
werden unter Berücksichtigung von Si
cherheitsfaktoren und der Toxikokine
tik systemische Referenzwerte („Accept
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able Exposure Lev el“, AEL), ggf. rou
tenspezifische AEC („Acceptable Expo
sure Concentration“) und der ADI („Ac
ceptable Daily Intake“) sowie ggf. die 
ARfD („Acute Reference  Dose“) abge
leitet. Die wichtigsten Informationen zu 
diesen Grenzwerten sind in . Tab. 3 zu
sammengefasst. Mit geeigneten Modellen 
und Daten wird dann die bei Anwendung 
des zu bewertenden Biozidproduktes auf
tretende Exposition gegenüber den ent
sprechenden Substanzen ermittelt. Diese 
Abschätzung umfasst sowohl die direkte 
Exposition des Anwenders während der 
Anwendung als auch die Exposition un
beteiligter Dritter während und nach der 
Anwendung. Zur Abschätzung der Ex
position stehen Modelle für verschiede
ne Szenarien zur Verfügung. Ein mög
liches Auftreten von Rückständen auf 
oder in behandelten oder kontaminier
ten Gegenständen und Flächen wird bei 
der Bewertung berücksichtigt. Die er
mittelten Expositionswerte werden den 
entsprechenden Referenzwerten gegen
übergestellt. Wird dabei eine Überschrei
tung des Referenzwertes durch die abge
schätzte Exposition festgestellt, so ist ent

weder von einem nicht annehmbaren ge
sundheitlichen Risiko auszugehen oder 
eine Verfeinerung der Risikobewertung 
durchzuführen. Diese kann zum einen 
im Bereich der Expositionsabschätzung 
ansetzen (z. B. durch detaillierte Parame
ter zu den entsprechenden Expositions
szenarien, spezifische Expositionsdaten, 
Berücksichtigung von Risikominde
rungsmaßnahmen wie Schutzausrüstung, 
technischorganisatorische Maßnahmen) 
oder auch aufseiten der Ableitung der Re
ferenzwerte (z. B. durch weitere Studien 
und andere Daten zur Toxikologie und 
zur dermalen Absorption, Ableitung von 
Referenzwerten für bestimmte Subpopu
lationen) durchgeführt werden. Liegt die 
Expositionsmenge unter den abgeleite
ten Grenzwerten, kann das Biozidpro
dukt aus Sicht der gesundheitlichen Risi
kobewertung zugelassen werden. Etwai
ge Anwendungsbestimmungen aufgrund 
der Einstufung und Kennzeichnung des 
Produkts oder erforderlicher Risikomin
derungsmaßnahmen sind hierbei zu be
rücksichtigen.

Gesundheitliche Risiko- 
bewertung speziell für die 
berufsmäßige Anwendung

Berufsmäßige Schädlingsbekämpfungen 
werden in Deutschland vor allem durch 
Schädlingsbekämpfer sowie Landwir
te durchgeführt. Für die Verwendung 
von Schädlingsbekämpfungsmitteln mit 
sehr giftigen, giftigen und gesundheits
schädlichen Stoffen und Zubereitun
gen sieht die Gefahrstoffverordnung be
sondere Vorschriften zum Schutz des 
Menschen und der Umwelt vor stoffbe
dingten Schädigungen vor (s. Anhang I 
Nummer 3 der Gefahrstoffverordnung 
[33]). Die entsprechende Technische Re
gel für Gefahrstoffe (TRGS) 523 „Schäd
lingsbekämpfung mit sehr giftigen, gif
tigen und gesundheitsschädlichen Stof
fen und Zubereitungen“ [34] präzisiert 
diese Verordnung unter anderem hin
sichtlich der personellen Ausstattung 
(z. B. Einsatz von Hilfskräften), weite
rer Schutzmaßnahmen, arbeitsmedizi
nischer Vorsorge und Dokumentation. 
Für die berufsmäßige Verwendung von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln mit sehr 
giftigen, giftigen und gesundheitsschäd
lichen Stoffen ist eine Sachkunde nach 
Gefahrstoffverordnung erforderlich, die 
z. B. in Deutschland Teil der Ausbildung 
von Schädlingsbekämpfern ist.

Die Verwendung von Begasungsmit
teln (z. B. Sulfuryldifluorid oder Phos
phan) wird ebenfalls durch die Gefahr
stoffverordnung im Anhang I Num
mer 4 geregelt. Auch hier ist eine speziel
le TRGS (TRGS 512: „Begasungen“ [35]) 
vorhanden, die das genaue Vorgehen bei 
einer Begasung beschreibt. So muss, wer 
eine Begasung durchführt, eine Erlaub
nis und einen Befähigungsschein besit
zen, die jeweils von der zuständigen Be
hörde auf Landesebene erteilt werden. 
Des Weiteren sind auch für Begasun
gen spezifische Regelungen hinsichtlich 
der personellen Ausstattung (z. B. Ein
satz von Hilfskräften), weiterer Schutz
maßnahmen, arbeitsmedizinischer Vor
sorge, Dokumentation usw. zu beachten.

Im Rahmen des Biozidzulassungsver
fahrens werden auf Basis eines gesund
heitsbasierten Referenzwertes die Risi
ken, die für den berufsmäßigen Anwen
der bestehen, bewertet. Werden dabei 

II. Dosis-Wirkungs-
Beziehung
(AS) + SoC

III. Expositions-
abschätzung

I. Gefahren-
Identi�zierung

BP + SoC (?)

Einstufung 
des BP

Referenzwerte 
des BP

(AS & SoC )

Exposition

IV. Risiko-
charakterisierung 

des BP

Daten + 
Studien

zum
Biozidprodukt

Einvernehmen zur
Zulassung
Ablehnung

ggf. Verfeinerung
(Exposition, dermale
Absorption, RMM, AEL,
Subpopulationen)   

Abb. 1 8 Allgemeines Schema der Risikobewertung im Rahmen der Zulassung von Biozidprodukten. 
BP Biozidprodukt, SoC Substance of Concern (bedenklicher Beistoff), AS aktive Substanz (Wirkstoff), 
RMM Risikominderungsmaßnahme, AEL Acceptable Exposure Level. Erläuterung s. Text
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unannehmbare Risiken identifiziert, gibt 
die bewertende Behörde (Fachbereich 4 
der BAuA) geeignete Arbeitsschutzmaß
nahmen vor, die das Produkt selbst, die 
Verwendungsart oder den Anwender be
treffen können.

Zur Bewertung der unterschiedlichen 
Arbeitsplätze sind eine genaue Kenntnis 
der Tätigkeiten, die Einschätzung der da
mit verbundenen Exposition und die Be
urteilung von praxistauglichen Arbeits
schutzmaßnahmen notwendig. Neben 
der Auswertung von Literatur und Bege
hungen von Arbeitsplätzen hat der Fach
bereich 4 der BAuA bereits verschiede

ne Projekte initiiert, die die berufsmä
ßige Verwendung von Biozidprodukten 
betrachten. So hat sich ein Projekt mit 
der Verwendung von Molluskiziden, In
sektiziden, Repellenzien und Lockmit
teln [36] beschäftigt und dabei wertvol
le Hinweise zu den einzelnen Tätigkei
ten und den dabei auftretenden derma
len bzw. inhalativen Expositionen und zu 
Arbeitsschutzmaßnahmen, die geeignet 
sind, die Exposition zu verringern, ge
liefert.

Die zu erwartende Exposition beim 
Ausbringen von Schädlingsbekämp
fungsmitteln hängt von dem verwende

ten Produkt und der Ausbringungsart 
ab. Hierzu nachfolgend einige Beispiele: 
Beim Ausbringen von Wachsblöcken zur 
Nagerbekämpfung wird z. B. eine Exposi
tion der Hände erwartet. Die Art und Hö
he der Exposition sind durch Messungen 
in Studien belegt, und je nach Höhe der 
Exposition müssen daher zur Einhaltung 
des Referenzwertes beim Ausbringen sol
cher Produkte Chemikalienschutzhand
schuhe getragen werden.

Bei der Verwendung von granulatför
migen Rodentiziden in Gebinden größer 
10 kg kann es beim Umschütten des Pro
duktes in einen Eimer oder in eine Kö

Tab. 3  Übersicht über die Grenzwerte und die ihnen zugrunde liegenden Parameter. (Mod. nach [32])

Grenzwert
Berücksichtigte Expositionsdauer
Expositionsroute

Zur Ableitung herangezogene Toxizitätsstudien Für die Ableitung eines 
Grenzwertes relevante 
Effekte (NOAEL)

AELakut

≤24 h
Systemisch

Studien mit einmaliger Verabreichung, die zur Ableitung eines NOAELa angelegt 
sind, oder Studien nach wiederholter Gabe, wenn relevante akute Effekte beobach-
tet werden und geeignete akute Studien nicht vorliegen
Beispiele:
– Studie zur akuten Neurotoxizität
– 28- oder 90-Tage-Studie, akute Effekteb

– Studie zur Entwicklungstoxizität, akute Effekte

Für eine akute Exposition 
relevante Effekte

AELmedium-term

>24 h–3 Monate (maximal 6 Monate)c

Systemisch

Studien mit wiederholter Gabe, die zur Ableitung eines entsprechenden NOAEL an-
gelegt wurden und entsprechende Effekte zeigen
Beispiele:
– 28- oder 90-Tage-Studie
– 90-Tage-Neurotoxizitätsstudie
– 12-Monate-Studie am Hund
– Studie zur Entwicklungstoxizität
– 2-Generationen-Studie

Für eine entsprechende 
Exposition relevante 
Effekte

AELlong-term

>6 Monate (mindestens 3 Monate)c

Systemisch

Chronische Studien oder Studien mit wiederholter Gabe, die zur Ableitung eines 
entsprechenden NOAEL angelegt wurdend

Beispiele:
– Studien zur chronischen Toxizität oder zur Kanzerogenität (18/24 Monate)
– 2-Generationen-Studie
– Studie zur Entwicklungstoxizität
– 12-Monate-Studie am Hunde

Für eine chronische Ex-
position relevante Effekte

AEC
Expositionsdauer: variabel
Route: variabel

Studien, in denen lokale Effekte, vor allem im Atemtrakt oder auf der Haut, beob-
achtet werden (z. B. Reizung, Sensibilisierung); Studien, in denen routenspezifische, 
systemische Effekte beobachtet werdenf

Je nach AEC unterschied-
lich

ADI
Chronisch
Route: oral

Siehe AELlong-term Basiert üblicherweise auf 
dem gleichen NOAEL wie 
der AELlong-term (externer 
Grenzwert)

ARfD
Akut (einmalige Aufnahme)
Route: oral

Siehe AELakut Basiert üblicherweise 
auf dem gleichen NOAEL 
wie der AELakut (externer 
Grenzwert)

aLD50-Studien sind im Allgemeinen nicht geeignet für eine Grenzwertableitung. bIn einem konservativen Ansatz können auch andere Effekte aus solchen Studien herange-
zogen werden, wenn diese in einer akuten Studie nicht adäquat untersucht wurden. cEine Entscheidung über den in Betracht zu ziehenden Zeitraum erfolgt von Fall zu Fall. 
Dabei sollen insbesondere die toxikokinetischen Eigenschaften berücksichtigt werden (z. B. eine langsame Eliminierung, die zu einer verlängerten systemischen Exposition 
führt, die auch nach einer Beendigung der externen Exposition andauert). dGrundsätzlich können auch kürzere Studien herangezogen werden, wenn der NOAEL aus dieser 
Studie niedriger ist als der vergleichbare Effekt aus einer chronischen Studie. eIm Allgemeinen ist diese Studie aufgrund ihrer Dauer eher zur Ableitung des AELmedium-term 
geeignet. fEine Ableitung kann erforderlich sein, wenn der AEC aus einer entsprechenden Studie niedriger ist als der systemische AEL, umgerechnet auf die entsprechende 
externe Konzentration, oder wenn der kritische routenspezifische Effekt sich deutlich von dem aus einer entsprechenden oralen Studie qualitativ und/oder quantitativ unter-
scheidet (wichtigstes Beispiel: Arbeitsplatzgrenzwerte).
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derbox neben einer dermalen Exposition 
zu einer inhalativen Exposition kommen.

Die geringste Exposition ist beim Aus
bringen von Schädlingsbekämpfungsmit
teln für Produkte zu erwarten, die mithil
fe einer Dosierpistole als Gel ausgebracht 
werden. Diese Ausbringungsart findet 
man sowohl bei Produkten gegen Nage
tiere als auch gegen Insekten.

Flüssige Zubereitungen von Insektizi
den werden beim großflächigen Einsatz 
per Gießkanne ausgebracht, versprüht 
oder vernebelt. Beim Versprühen oder 
Vernebeln ist der Anwender beim Tra
gen von Handgeräten unmittelbar durch 
den Sprühnebel belastet (. Abb. 2). Es ist 
sowohl eine dermale Exposition größe
rer Körperflächen als auch eine inhalati
ve Exposition gegenüber Aerosolen zu er
warten. Dies wurde ebenfalls im Rahmen 
eines BAuAProjektes zu Sprühprozessen 
[37] untersucht. Für die Höhe der Exposi
tion spielen das verwendete Sprühge
rät, die Sprühdüse und die Richtung des 
Sprühens eine entscheidende Rolle. Ne
ben flüssigen Zubereitungen werden auch 
pulverförmige Zubereitungen bei der In
sektenbekämpfung verwendet, die ver
streut, verstäubt oder nach Verdünnung 
mit z. B. Wasser ebenfalls versprüht wer
den. Auch hier sind dermale und inhala
tive Expositionen zu erwarten.

Bei der Verwendung von Begasungs
mitteln, wie z. B. Aluminiumphosphid 
in Form von Pellets, tritt bereits beim 
Öffnen der Gebinde sowie während der 
Ausbringung eine inhalative Exposition 
gegenüber Phosphan auf. Sowohl wäh
rend der Ausbringung als auch nach der 
Begasung (z. B. beim Belüften von begas
ten Objekten wie Frachtcontainer [38]) 

werden Überschreitungen des Arbeits
platzgrenzwertes für Phosphan (nach 
TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ 
[39]) beobachtet. Aus diesem Grund ist 
bei den entsprechenden Tätigkeiten ein 
Atemschutz zu tragen. In Bezug auf eine 
dermale Exposition wird beim Ausbrin
gen von Aluminiumphosphid als Roden
tizid der Einsatz eines sog. Applikators 
vorgeschrieben, um den dermalen Kon
takt zu dem Mittel soweit wie möglich 
zu reduzieren. Mit diesem Gerät können 
die Pellets in die Nagetierbauten über ein 
Fallrohr ausgebracht werden, ohne dass 
der Anwender mit dem Produkt in Kon
takt kommt.

Aufgrund der Ergebnisse der Risiko
bewertung eines jeden Produkts werden 
bei der Zulassung entsprechende spezi
fische Anwendungsbestimmungen for
muliert. Diese können, falls erforderlich, 
die beantragte Anwendung beschränken 
und/oder bestimmte Risikominderungs
maßnahmen vorgeben, wie z. B. die Ver
wendung einer technischen Lüftung oder 
persönlicher Schutzausrüstung. Eine Ein
schränkung von Verpackungsgrößen ist 
ebenfalls denkbar, um den Anwender – 
wie z. B. beim Umfüllen von Granulaten 
beschrieben – vor einer inhalativen Ex
position zu schützen. Eine weitere Risiko
minderungsmaßnahme ist die Beschrän
kung der Anwendung auf den sachkun
digen Anwender, da hier aufgrund der 
entsprechenden Ausbildung des Anwen
ders mit einem sicheren Umgang und der 
Einhaltung der in den Technischen Re
geln vorgegebenen Maßnahmen zu rech
nen ist.

Gesundheitliche Risiko- 
bewertung speziell für 
nicht-berufsmäßige 
Anwender und die 
allgemeine Öffentlichkeit

Für Schädlingsbekämpfungsmittel, die 
nach der gültigen Biozidgesetzgebung für 
den nichtberufsmäßigen Anwender zu
gelassen werden, sind Auflagen zur Risi
kominderung vorzuschreiben, wenn dies 
auf Grundlage der gesundheitlichen Risi
kobewertung erforderlich ist.

Die meisten dieser Anwendungsbe
stimmungen gehen über die nach Ge
fahrstoffrecht vorgeschriebenen Anga
ben hinaus und fließen in die Kennzeich
nung des Biozidprodukts mit ein. Die 
Kennzeichnung weist z. B. auf gesund
heitliche Risiken hin, die auf Grundlage 
der gesundheitlichen Risikobewertung 
identifiziert wurden, und dient dazu, de
ren Auftreten vorzubeugen (z. B. „Nur im 
Außenbereich anwenden.“, „Nur in gut 
belüfteten Bereichen anwenden.“, „Haut
kontakt vermeiden.“, „Bei der Arbeit lan
ge Hose, langärmliges Hemd und festes 
Schuhwerk tragen.“). Es kann sich aber 
auch um Hinweise handeln, die dem 
nichtberufsmäßigen Anwender die Ver
wendung weitergehender persönlicher 
Schutzausrüstung empfehlen. Dabei ist 
aber zu berücksichtigen, dass gemäß den 
Technical Notes for Guidance on Human 
Exposure (2007) [40] die korrekte An
wendung einer persönlichen Schutzaus
rüstung durch den nichtberufsmäßigen 
Anwender aufgrund der fehlenden Fach
kenntnisse in der Regel nicht vorausge
setzt werden kann. Selbst wenn es sich 
lediglich um Schutzhandschuhe han
delt, kann nicht davon ausgegangen wer
den, dass von nichtberufsmäßigen An
wendern geeignete Schutzhandschuhe 
ausgewählt und richtig angewendet wer
den. Sehr spezifische Schutzmaßnahmen 
– wie z. B. Atemschutz – sind dem berufs
mäßigen Anwender vorbehalten.

Im Allgemeinen wird bei der Risiko
bewertung davon ausgegangen, dass der 
Anwender sich an die in der Gebrauchs
anweisung beschriebenen Maßnahmen 
hält und diese umsetzt. Dennoch ist vom 
Antragsteller und den zuständigen Be
hörden von Fall zu Fall zu prüfen, inwie
weit die Einhaltung der beschriebenen 

Abb. 2 9 Vernebe-
lung eines Insektizids 
in einem Silo. (Aufge-
nommen im Rahmen 
des Projektes F 2137 
[36])
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Vorgaben und Sicherheitshinweise durch 
den nichtberufsmäßigen Anwender tat
sächlich vorausgesetzt werden kann. Eine 
Untersuchung auf EUEbene hat gezeigt, 
dass die nichtberufsmäßigen Anwen
der nicht unbedingt den Sicherheitshin
weisen folgen [41]. Daher ist bei der Ver
gabe entsprechender Risikominderungs
maßnahmen stets abzuwägen, ob die
se tatsächlich zielführend sind und um
gesetzt werden können. Allgemein lässt 
sich festhalten, dass eine zu hohe Zahl 
an Hinweisen und eine komplizierte An
wendung dazu führen, dass die vergebe
nen Auflagen nicht eingehalten werden 
und somit bei der gesundheitlichen Ri
sikobewertung nicht berücksichtigt wer
den können.

Eine weitere Möglichkeit der Risiko
minderung besteht in organisatorisch
technischen Maßnahmen. Darunter fal
len z. B. Maßnahmen, die die Eigen
schaften der Verpackungen oder des Bio
zidprodukts selbst betreffen. Das kön
nen zum einen kindersichere Verschlüs
se, Beschränkungen in der Verpackungs
größe oder der Verpackung beigelegte 
Schutzhandschuhe sein. Denkbar sind 
aber zum anderen auch Beistoffe, die die 
physikochemischen Eigenschaften des 
Biozidprodukts beeinflussen und so z. B. 
durch eine Erhöhung der Viskosität die 
Gefahr eines Verspritzens, etwa bei ät
zenden Formulierungen, verringern. Ein 
Kontakt mit z. B. ätzenden Konzentra
ten, die vom Anwender verdünnt werden 
müssen, wird mit ReadytoUseProduk
ten vermieden. Eine weitere Möglichkeit, 
Exposition zu vermeiden, ist der Einsatz 
von Dosierhilfen.

Die gesundheitliche Risikobewertung 
umfasst neben der Bewertung des Risi
kos für den Anwender bei Applikation 
auch die erforderliche Betrachtung eines 
Risikos für unbeteiligte Dritte während 
(Nebenstehende) oder nach der Anwen
dung (z. B. durch Benutzung behandelter 
Gegenstände). Eine weitere, gesondert zu 
betrachtende Gegebenheit sind die Or
te, an denen der Anwender Biozidpro
dukte verwenden möchte. Hier muss die 
entsprechende Dauer der Exposition der 
verschiedenen Personengruppen, insbe
sondere empfindlicher Personen (Kinder 
oder ältere Menschen), berücksichtigt 
werden. Denkbare Szenarien für die Se

kundärexposition Unbeteiligter sind spe
ziell bei Kindern beispielsweise das Krab
beln auf behandeltem Teppich, das in den 
Mund nehmen behandelter Gegenstän
de, die orale Aufnahme über die Hand 
nach Kontakt mit behandelten Oberflä
chen oder die akzidentelle Aufnahme von 
nicht verbrauchten, im Haushalt gelager
ten Produkten. Neben dem Anwender 
und unbeteiligten Dritten stehen auch 
Haustiere im Fokus.

Denkbare Risikominderungsmaßnah
men sind hier z. B. das Vorschreiben von 
manipulationssicheren Köderstationen, 
Anfärben von Ködern (Vorbeugung der 
Verwechslung mit Lebensmitteln), Zu
satz von Bitterstoffen, kindersichere Ver
schlüsse oder vorgeschriebene Dekonta
minationsmaßnahmen.

Fazit

Schädlingsbekämpfungsmittel bergen 
gesundheitliche Risiken. Daher unter-
liegen sie der Biozidgesetzgebung 
und müssen im Rahmen der Zulassung 
einer gesundheitlichen Risikobewer-
tung unterzogen werden. Die festgeleg-
ten Anwendungsbestimmungen müs-
sen umsetzbar sein, und die Befolgung 
dieser Bestimmungen ist eine Grund-
annahme bei der Risikobewertung. Nur 
eine sachgerechte und bestimmungs-
gemäße Anwendung kann gesundheit-
lichen Risiken und/oder Vergiftungsfäl-
len vorbeugen bzw. Fehlanwendungen 
auf ein Minimum reduzieren und den si-
cheren Umgang mit den Produkten ge-
währleisten.
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